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Bekanntgabe der vom 1. Januar 2006 bis zum 26. Okto ber 2006 zugestimmten über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben nach § 65 NLO i. V. m. § 89 Abs. 1  S. 3 NGO 

Im Haushaltsjahr 2006 ist vom 1. Januar 2006 bis zum 26. Oktober 2006 den in der Anlage aufgelisteten 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben zugestimmt worden. 

Die nach § 65 NLO i. V. m. § 89 Abs. 1 NGO erforderlichen Voraussetzungen für die Leistungen der über- 
und außerplanmäßigen Ausgaben, die zur Haushaltsüberschreitung geführt haben, waren in allen Fällen 
erfüllt. Die Mehrausgaben waren unvorhergesehen und unabweisbar. Ihre Deckung war zum Zeitpunkt der 
Zustimmung gewährleistet. Die Zustimmung zur Leistung wurde vom Landrat erteilt, da sie unerheblich wa-
ren. Auf die in der letzten Spalte der Aufstellung enthaltenen Bemerkungen und gegebenen Deckungshin-
weise wird verwiesen. 

Die zustimmungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben betrugen vom 1. Januar 2006 bis zum 
26. Oktober 2006 43.633,89 € (davon im Verwaltungshaushalt 37.583,89 € und im Vermögenshaushalt 
6.050,00 €). Einschließlich der in den Sitzungen des Kreistages am 1. März 2006, 24. Mai 2006 und 20. 
September 2006 zugestimmten bzw. bekannt gegebenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben betrugen 
die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2006 insgesamt 169.526,90 € (davon 
55.283,89 € im Verwaltungshaushalt und 114.243,01 € im Vermögenshaushalt). 

Weitere Erläuterungen werden ggf. in der Sitzung gegeben. Nach § 65 NLO i. V. m. § 89 NGO ist der Kreis-
ausschuss/Kreistag von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu unterrichten. 

Beschlussvorschlag : 

Die in der als Anlage beigefügten Aufstellung genannten über- und außer-
planmäßigen Ausgaben, denen vom 1. Januar 2006 bis zum 26. Oktober 
2006 zugestimmt wurde, in Höhe von 43.633,89 € (davon 37.583,89 € im 
Verwaltungshaushalt und 6.050,00 € im Vermögenshaushalt) werden zur 
Kenntnis genommen. 

B i e l e f e l d  

 


